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Grundsatzforderungen des Deutschen Behindertenrates
zur Erarbeitung eines Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention

Der Deutsche Behindertenrat begrüßt Bestrebungen der Bundesregierung der 17. Wahlperiode, zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einen Nationalen Aktionsplan zu erarbeiten. Gemäß der Zielsetzungen der Konvention müssen Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände hierbei aktiv eingebunden werden. 
Mit dem vorliegenden Forderungspapier benennt der Deutsche Behindertenrat aus seiner Sicht notwendige prozessuale Anforderungen zur Ausgestaltung des Erarbeitungsprozesses und erhebt zudem erste, grundsätzliche Forderungen zur inhaltlichen Ausgestaltung eines solchen Nationalen Aktionsplans.
I. Prozessuale Anforderungen an den Erarbeitungsprozess zum Nationalen Aktionsplan

· Die klare politische Verantwortlichkeit für die Erarbeitung des Nationalen Aktionsplans sowie dessen Umsetzung liegt bei der Bundesregierung und sollte durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wahrgenommen werden.

· Der Erarbeitungsprozess zum Aktionsplan sollte durch ein Gremium strukturiert werden, das eine enge Anbindung an das politisch verantwortliche BMAS sicherstellt. 
· Es ist zwingend erforderlich, dass die behinderten Menschen und ihre Verbände in diesem Gremium von Anfang an, dauerhaft und kontinuierlich sowie auf Augenhöhe mitarbeiten können und die Mehrheit stellen. Zudem sollte der Aspekt der angemessenen Vertretung der unterschiedlichen Beeinträchtigungsarten und Altersgruppen sowie der Frauen mit Behinderungen Berücksichtigung finden.
· Das Gremium sollte einer transparenten, partizipativen und verbindlichen Arbeitsweise verpflichtet sein. Hierfür erscheint es notwendig, eine bindende Verfahrensordnung zu erarbeiten, die diesen Prinzipien Rechung trägt.

· Das Gremium sollte die Funktion einer Lenkungs- und Steuerungsgruppe im Erarbeitungsprozess übernehmen. Hierfür bedarf es der Zurverfügungstellung ausreichender Ressourcen sowie der Schaffung belastbarer Arbeitsstrukturen.

· Die Lenkungsgruppe sollte die Möglichkeit erhalten, Arbeitsgruppen zu spezifischen Handlungsfeldern einzusetzen, die ihr zuarbeiten. In diesen Arbeitsgruppen ist zu gewährleisten, dass neben staatlichen auch nichtstaatliche Akteure, insbesondere behinderte Menschen und ihre Verbände, in gleicher Weise wie in der Lenkungsgruppe mitarbeiten können. Zusätzlich können die Arbeitsgruppen und die Steuerungsgruppe zur Erarbeitung der Handlungsfelder den Sachverstand weiterer, in der Sache betroffener Akteure (Wirtschaft, Leistungsträger und –erbringer, Medien, Wissenschaft u.v.a.m.) einbinden. In kompetenzrechtlich notwendigen Bereichen ist die Einbeziehung von Ländern und Kommunen ungeachtet des Erfordernisses eigenständiger Landesaktionspläne zu forcieren, um insoweit eine bundesweit vergleichbare (Mindest-) Umsetzung der Konvention sicherzustellen.
· Es sollte gewährleistet sein, dass nach Erstellung des Nationalen Aktionsplanes die Steuerungsgruppe ihre Arbeit fortsetzen kann, indem sie den Umsetzungsprozess intensiv prüft, begleitet und die Fortschreibung der Zielsetzungen für den dem Aktionsplan nachfolgenden Zeitraum vorbereitet. Im Hinblick auf Umsetzung und Überprüfung der Zielsetzungen des Aktionsplanes könnte ergänzend die Einbindung einer unabhängigen Stelle in Erwägung zu ziehen sein.

II. Grundsätzliche Anforderungen an die Inhaltliche Ausgestaltung eines Nationalen Aktionsplans

· Der Aktionsplan sollte nach Handlungsfeldern gegliedert erarbeitet werden. Die spezifischen Bedürfnisse von Kindern sowie älteren Menschen mit Behinderungen, von behinderten Frauen sowie Menschen mit Migrationshintergrund sollten dabei besondere Berücksichtigung erfahren. Dies gilt in ganz besonderem Maße auch für Menschen mit schwerst-mehrfachen Behinderungen.
· Der Aktionsplan sollte konkrete Fern- und Nahziele benennen, die sämtlichst den Zielsetzungen der Konvention verpflichtet und an diesen auszurichten sind.

· Zur Erreichung der Ziele ist die Formulierung möglichst konkreter Maßnahmen bzw. Programme im Aktionsplan anzustreben. 

· Zugleich sollten klare zeitliche Fristen sowie Verantwortlichkeiten für die Umsetzung einer Maßnahme bzw. eines Programms benannt und die Zuordnung finanzielle Ressourcen sichergestellt werden. 

· Um die Zielerreichung hinsichtlich einzelner Maßnahmen bewerten zu können, sind gegebenenfalls methodische Ansätze zu erwägen und im Aktionsplan zu benennen.
· Soweit zur Umsetzung von Vorhaben, Maßnahmen und Programmen im Nationalen Aktionsplan konkrete Fristen benannt werden, sollte für den Fall nicht fristgerechter Umsetzung die gesetzliche Möglichkeit der Ersatzvornahme geprüft und gegebenenfalls bereits im Aktionsplan verankert werden. 
· Der Zeitraum für den Nationalen Aktionsplan sollte auf fünf Jahre festgesetzt werden. Bereits nach drei Jahren sollte ein Zwischenbericht zum Stand der Umsetzung erstellt werden.
Berlin, 22. Februar 2010
Das Aktionsbündnis
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